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A. Einleitung

I. Zielsetzung und Forschungsfrage der Arbeit

Gemäß § 3 III JStVollzG NRW werden bei der Vollzugsgestaltung „die unter-
schiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Gefangenen, insbesondere in Hin-
blick auf [das] Geschlecht […] in angemessenem Umfang berücksichtigt“. Diese 
oder ähnliche Formulierungen finden sich in fast allen der seit 2007 erlassenen Ju-
gendstrafvollzugsgesetze.1 Der neu geschaffene Gestaltungsgrundsatz formuliert 
das Ziel eines geschlechterspezifischen bzw. geschlechtersensiblen Strafvollzuges. 
Die spezifischen Bedürfnisse der weiblichen Jugendstrafgefangenen sollen bei der 
Gestaltung des Vollzuges berücksichtigt werden. Dabei stellt sich allerdings die 
ganz grundlegende Frage, welche Besonderheiten die jungen Frauen im Jugend-
strafvollzug haben. Wie sieht ihr Lebenshintergrund aus, den sie mit in Haft bringen 
und in den sie nach der Haft zurückkehren? Welche Bedürfnisse stellen sie an den 
Vollzug und an ihre Wiedereingliederung? Wie geht der Jugendstrafvollzug mit die-
ser speziellen Vollzugsgruppe um? Kann er diesen Anforderungen gerecht werden? 

Weibliche Jugendstrafgefangene stellen eine sehr kleine Gruppe im Strafvoll-
zug dar. Zum Stichtag 31.3.2018 waren deutschlandweit gerade einmal 144 junge 
Frauen im Jugendstrafvollzug inhaftiert. Sie machen damit 0,3 % der gesamten 
Vollzugspopulation in Deutschland aus.2 Forschungsvorhaben, die sich mit ihnen 
und ihrer Situation beschäftigen, gibt es wenige und sie beschränken sich größ-
tenteils auf jeweils eine einzige Anstalt. Das empirische Wissen über die jungen 
Frauen ist damit begrenzt. Die vorhandenen Untersuchungen zeigen allerdings eine 
hochbelastete Klientel mit oft mehrfachen Problemlagen.

Die vorliegende Arbeit möchte daher den Jugendstrafvollzug an jungen Frauen 
und seine Insassinnen in Deutschland erstmals umfassend beschreiben. Im Gegen-
satz zu den meisten bisherigen Forschungsprojekten beschränkt sie sich nicht auf 
eine Anstalt bzw. ein Bundesland, sondern nimmt die Situation bundesweit in den 
Blick. Ermöglicht wird dies durch die Daten des Projektes „Gewalt und Suizid 
unter weiblichen und männlichen Jugendstrafgefangenen  – Entstehungsbedin-
gungen und Entwicklungsverläufe im Geschlechtervergleich“3 des Institutes für 
Kriminologie der Universität zu Köln. Im Rahmen dieses Projektes wurden mit-

	 1	§ 2 VIII JVollzGB IV; § 3 VIII JStVollzG Bln; § 7 IV BbgJVollzG; § 3 IV BremJStVollzG; 
§ 3 III HmbJStVollzG; § 3 III HessJStVollzG; § 2 II JStVollzG NRW; § 7 III JVollzGB LSA; 
§ 3 VII SLStVollzG; § 7 III LJVollzG; § 7 III ThürJVollzGB.
	 2	Eigene Berechnung anhand: Statistisches Bundesamt, 2018c, S. 11.
	 3	Boxberg / Neubacher 2019; Neubacher / Boxberg 2018.



A. Einleitung﻿16

tels eines Fragebogens Daten von insgesamt 882 männlichen und 269 weiblichen 
Jugendstrafgefangenen sowie von zwei Vergleichsgruppen aus 212  männlichen 
Bewährungsprobanden und 715 Schülerinnen und Studentinnen aus Nordrhein-
Westfalen erhoben. Für die vorliegende Untersuchung werden die Datensätze von 
260 weiblichen Jugendstrafgefangenen4 und der Schülerinnen und Studentinnen als 
Vergleichsgruppe herangezogen. Die Daten der weiblichen Gefangenen stammen 
aus neun der zehn zuständigen Anstalten in Deutschland, was einer Vollerhebung 
des Jugendstrafvollzuges an Frauen sehr nahekommt.

Diese umfangreiche Datengrundlage erlaubt erstmals eine ausführliche deutsch-
landweite Bestandsaufnahme des Jugendstrafvollzuges an jungen Frauen. So kön-
nen grundlegende – von lokalen Einflüssen unabhängige – Aussagen über weibli-
che Jugendstrafgefangene getroffen und gleichzeitig die Besonderheiten einzelner 
Anstalten bzw. Bundesländer im Vergleich verdeutlicht werden. Auf Basis die-
ser Bestandsaufnahme bewertet die Arbeit die aktuelle Situation und entwickelt 
daraus strafvollzugspolitische Reformvorschläge. Dies ermöglicht eine bessere 
Ausrichtung des Jugendstrafvollzugs an den Bedürfnissen der jungen Frauen und 
erhöht ihre Chancen auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft. 
Gleichzeitig wird in dieser Arbeit eine Basis für weitere frauenspezifische Frage-
stellungen im Jugendstrafvollzug geschaffen. 

II. Gang der Darstellung

Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach einer Einführung in die The-
matik in diesem Kapitel erläutert Kapitel B den Forschungsstand für den Jugend-
strafvollzug an jungen Frauen in Deutschland. Hier wird die Lückenhaftigkeit 
der Forschung sichtbar. Gleichzeitig veranschaulicht dieses Kapitel sowohl die 
unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen des Jugendstrafvollzuges an jungen 
Frauen und Männern als auch, dass der Vollzug an Frauen auf deren sehr spezifi-
sche Lebenshintergründe und Problemlagen eingehen muss. Dies verdeutlicht die 
Notwendigkeit, die weiblichen Jugendstrafgefangenen als eigenständiges wissen-
schaftliches Forschungsgebiet wahrzunehmen.

Für dieses Vorhaben bestand nun die Möglichkeit, auf den Datensatz des Projek-
tes „Gewalt und Suizid unter männlichen und weiblichen Jugendstrafgefangenen – 
Entstehungsbedingungen und Entwicklungsverläufe im Geschlechtervergleich“ 
des Institutes für Kriminologie der Universität zu Köln zuzugreifen. Kapitel C 
stellt dieses Projekt eingehend vor, erläutert die methodische Vorgehensweise und 
beschreibt den daraus gewonnenen Datensatz. Verwendet werden die Daten von 
insgesamt 260 weiblichen Jugendstrafgefangenen sowie einer Vergleichsgruppe 
von 715 Schülerinnen und Studentinnen aus Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommt 

	 4	Die Datensätze von neun weiblichen Untersuchungshäftlingen wurden nicht berücksichtigt, 
da es sich um eine Untersuchung des Jugendstrafvollzuges handelt.
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eine schriftliche Befragung von verschiedenen Landesjustizministerien sowie der 
kriminologischen Dienste der Länder zur Unterbringungssituation der weiblichen 
Jugendstrafgefangenen.

Kapitel D und Kapitel E bilden den inhaltlichen Hauptteil der Arbeit. In Ka-
pitel D wird anhand von fünf zentralen Themengebieten eine Bestandsaufnahme 
des Jugendstrafvollzuges an jungen Frauen vorgenommen. Zum einen wird mit der 
Behandlung dieser fünf Themengebiete eine möglichst umfangreiche Bestands-
aufnahme erreicht. Zum anderen werden damit wichtige Themen aufgegriffen, 
die sich in anderen Arbeiten als problembehaftet herauskristallisiert haben. Alle 
fünf Gebiete werden in der Weise behandelt, dass zunächst die rechtlichen Vorga-
ben der Jugendstrafvollzugsgesetze zu dem entsprechenden Gebiet dargestellt und 
erläutert werden. Denn die Jugendstrafvollzugsgesetze schaffen den rechtlichen 
Rahmen und bilden die Grenzen und Spielräume für die Vollzugspraxis. Gleich-
zeitig werden so erstmals die Jugendstrafvollzugsgesetze der Länder unter einem 
frauenspezifischen Blickwinkel betrachtet. Ebenso werden diese Regelungen mit 
Blick auf verfassungsrechtliche Gesichtspunkte sowie im Lichte internationaler 
Regelwerke der Vereinten Nationen und des Europarates untersucht.5 Da sich seit 
dem Zeitpunkt der Datenerhebung einige Jugendstrafvollzugsgesetze geändert ha-
ben, werden bei der Analyse der rechtlichen Situation sowohl die zum Zeitpunkt 
der Erhebung geltenden als auch die aktuellen (Stand: 1.1.2019) Jugendstrafvoll-
zugsgesetze berücksichtigt. Nach der Darstellung der Rechtslage erfolgt die Be-
schreibung der tatsächlichen vollzuglichen Situation. Dazu werden die Daten des 
Projektes, die Antworten der Justizministerien sowie der kriminologischen Dienste 
auf die schriftliche Anfrage, Daten des Statistischen Bundesamtes und Informa-
tionen der Internetauftritte der zuständigen Anstalten verwendet.

Das erste Themengebiet des Kapitels D ist die Unterbringungssituation im weib-
lichen Jugendstrafvollzug. Das Unterkapitel beschreibt auf gesetzlicher und prak-
tischer Ebene welche Anstalten für die jungen Frauen zuständig sind, wie sich die 
Unterbringungssituation in den einzelnen Anstalten darstellt und welche Probleme 
damit verbunden sind.

	 5	Die EMRK, der IPBPR oder die UN-Kinderrechtskonvention sind ratifizierte völker-
rechtliche Verträge, die durch ein Zustimmungsgesetz nach Art. 59 GG in den Rang eines ein-
fachen Bundesgesetzes gehoben worden sind und insoweit rechtliche Verbindlichkeit haben. 
Die European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or Measures (ERJOSSM) des 
Europarates und diverse Empfehlungen der Vereinten Nationen wie die Richtlinien der Ver-
einten Nationen für die Prävention von Jugendkriminalität (Riyad-Richtlinien), die Regeln der 
Vereinten Nationen für den Schutz von Jugendlichen, denen ihre Freiheit entzogen ist (Ha-
vanna-Rules), die Grundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung weiblicher Gefange-
ner und für nicht freiheitsentziehende Maßnahmen für weibliche Straffällige (Bangkok-Rules), 
die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Rules) 
und die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für nicht-freiheitsentziehende Maßnahmen 
(Tokyo-Rules) sind hingegen unverbindlich und entfalten keine zwingende Wirkung. Sie müs-
sen aber bei der Auslegung des deutschen Rechts herangezogen und berücksichtigt werden.


